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Motion
über die Senkung der Unternehmens-
gewinnsteuern

eröffnet am 10. September 2007

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Unternehmensgewinnsteuern zu halbieren.

Begründung:
Mit der Steuergesetzrevision 2008 wird der Unternehmenssteuersatz von 4 auf
3 Prozent einer Einheit gesenkt. Diese Bestimmung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
Um den Anspruch des wirtschaftspolitischen Zieles «wirtschaftsfreundlichster Kan-
ton der Schweiz» gerecht zu werden, braucht es die Halbierung der Unternehmens-
gewinnsteuer. Mit diesem Schritt würde der Kanton Luzern bei den Unternehmens-
gewinnsteuern wiederum eine führende Position einnehmen, was auch für die
Bestandespflege förderlich wäre und den Vorgaben des Finanzleitbildes entsprechen
würde.

Zudem ist es bei den meisten Unternehmen Usus, dass Gewinne reinvestiert
werden. Somit würde eine Senkung der Unternehmensgewinnsteuer unsere Wirt-
schaft auch nachhaltig stärken. Die Senkung der Unternehmensgewinnsteuer ist aus
wirtschaftlichen Überlegungen notwendig und fiskalpolitisch (ca. eine Zwanzigstel-
einheit) vertretbar, da die Unternehmer ihre Dividenden zudem als Einkommen
versteuern.
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